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19. stellt fest, wie wichtig die Beteiligung regionaler und
lokaler Akteure ist, und betont die Wichtigkeit der Annahme
flexibler Arbeitsmethoden, einschließlich Videokonferenzen,
der Abhaltung von Sitzungen außerhalb New Yorks und an-
derer Modalitäten, um die aktive Mitwirkung derjenigen zu
gewährleisten, die für die Beratungen der Kommission von
größter Relevanz sind;

20. fordert die Kommission auf, in ihrer gesamten Arbeit
die Geschlechterperspektive zu berücksichtigen;

21. ermutigt die Kommission, gegebenenfalls die Zivil-
gesellschaft, nichtstaatliche Organisationen, einschließlich
Frauenorganisationen, und Akteure des Privatsektors zu kon-
sultieren, die an Friedenskonsolidierungsmaßnahmen beteiligt
sind;

22. empfiehlt, dass die Kommission ihre Prüfung der Si-
tuation in einem bestimmten Land beendet, sobald die Grund-
lagen für einen dauerhaften Frieden und eine nachhaltige Ent-
wicklung geschaffen sind oder wenn die nationalen Behörden
des betreffenden Landes es beantragen;

23. bekräftigt ihr Ersuchen an den Generalsekretär, in-
nerhalb des Sekretariats im Rahmen der vorhandenen Mittel
ein kleines Büro zur Unterstützung der Friedenskonsolidie-
rung einzurichten, das mit qualifizierten Fachleuten besetzt
wird und der Kommission Hilfs- und Unterstützungsdienste
leistet, und erkennt in dieser Hinsicht an, dass diese Unterstüt-
zung die Sammlung und Analyse von Informationen umfassen
könnte, die die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die einschlä-
gigen Planungstätigkeiten der Vereinten Nationen in dem
Land, die Fortschritte bei der Erreichung der kurz- und mittel-
fristigen Wiederherstellungsziele sowie beste Praktiken in Be-
zug auf bereichsübergreifende Fragen der Friedenskonsolidie-
rung betreffen;

24. bekräftigt außerdem ihr Ersuchen an den Generalse-
kretär, einen aus freiwilligen Beiträgen finanzierten mehrjäh-
rigen ständigen Friedenskonsolidierungsfonds für die Frie-
denskonsolidierung nach Konflikten einzurichten, unter Be-
rücksichtigung bestehender Instrumente, mit dem Ziel, die so-
fortige Verfügbarmachung von Ressourcen, die für die Einlei-
tung von Friedenskonsolidierungsmaßnahmen benötigt wer-
den, und die Verfügbarkeit einer angemessenen Finanzierung
für die Wiederherstellung sicherzustellen;

25. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung während ihrer sechzigsten Tagung über die Vorkehrun-
gen für die Einrichtung des Friedenskonsolidierungsfonds Be-
richt zu erstatten;

26. fordert die zuständigen Organe und die in Ziffer 4 ge-
nannten Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär die Namen
der Mitglieder des Organisationsausschusses mitzuteilen, da-
mit er die erste konstituierende Sitzung des Ausschusses so
bald wie möglich nach der Verabschiedung dieser Resolution
einberufen kann;

27. beschließt, dass diese Regelungen fünf Jahre nach der
Verabschiedung dieser Resolution überprüft werden, um si-
cherzustellen, dass sie zur Erfüllung der vereinbarten Aufga-
ben der Kommission zweckmäßig sind, und dass diese Über-

prüfung und alle dadurch veranlassten Änderungen nach dem-
selben Verfahren wie in Ziffer 1 beschlossen werden;

28. beschließt außerdem, den Punkt "Bericht der Kom-
mission für Friedenskonsolidierung" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/181

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 20. Dezember 2005 ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Berichts des Vollmachtenprüfungsausschusses
(A/60/595).

60/181. Vollmachten der Vertreter für die sechzigste Ta-
gung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Vollmachtenprüfungs-
ausschusses240 und der darin enthaltenen Empfehlung,

billigt den Bericht des Vollmachtenprüfungsausschusses.

RESOLUTION 60/182

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 20. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.42 und Add.1, einge-
bracht von: Angola, Argentinien, Armenien, Australien, Belarus, Belgien, Botsua-
na, Brasilien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Guinea, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien,
Lesotho, Lettland, Liberia, Luxemburg, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumäni-
en, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Singapur, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Tschechische Republik, Ukraine,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staa-
ten von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

60/182. Die konfliktfördernde Rolle von Diamanten: Zer-
schlagung der Verbindung zwischen dem illegalen
Handel mit Rohdiamanten und bewaffneten Kon-
flikten als Beitrag zur Verhütung und Beilegung
von Konflikten

Die Generalversammlung,

in Anbetracht dessen, dass der Handel mit Konfliktdia-
manten ein ernstes Problem für die internationale Gemein-
schaft darstellt, das unmittelbar mit der Schürung bewaffneter
Konflikte, den Aktivitäten von Rebellenbewegungen zur Un-
tergrabung oder zum Sturz rechtmäßiger Regierungen sowie
dem unerlaubten Handel mit und der Verbreitung von Rü-
stungsgütern, insbesondere Kleinwaffen und leichten Waffen,
in Verbindung gebracht werden kann,

sowie in Anbetracht der verheerenden Auswirkungen, die
durch den Handel mit Konfliktdiamanten geschürte Konflikte
auf den Frieden und die Sicherheit der Menschen in den be-
troffenen Ländern haben, und der bei solchen Konflikten be-
gangenen systematischen und schweren Menschenrechtsver-
letzungen,

ferner in Anbetracht der negativen Auswirkungen solcher
Konflikte auf die regionale Stabilität sowie der Verpflichtun-

240 A/60/595.
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gen, welche die Charta der Vereinten Nationen den Staaten im
Hinblick auf die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit auferlegt,

daher anerkennend, dass unbedingt auch weiterhin Maß-
nahmen zur Eindämmung des Handels mit Konfliktdiamanten
getroffen werden müssen,

in Anerkennung der Vorteile des rechtmäßigen Diaman-
tenhandels für die produzierenden Länder und unterstrei-
chend, dass weitere Maßnahmen auf internationaler Ebene ge-
troffen werden müssen, um zu verhindern, dass das Problem
der Konfliktdiamanten den rechtmäßigen Diamantenhandel
beeinträchtigt, der einen entscheidenden Beitrag zur Volks-
wirtschaft vieler Diamanten produzierender, ausführender und
einführender Staaten, insbesondere Entwicklungsländer, lei-
stet,

feststellend, dass die weitaus meisten der weltweit produ-
zierten Rohdiamanten rechtmäßigen Ursprungs sind,

unter Hinweis auf die Charta und alle einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats zum Thema Konfliktdiamanten
und entschlossen, zur Durchführung der in den genannten Re-
solutionen vorgesehenen Maßnahmen beizutragen und diese
zu unterstützen,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1459 (2003) des Si-
cherheitsrats vom 28. Januar 2003, in der der Rat das Zertifi-
kationssystem des Kimberley-Prozesses241 als einen wertvol-
len Beitrag gegen den Handel mit Konfliktdiamanten nach-
drücklich unterstützte, 

unter Begrüßung des wichtigen Beitrags des Kimberley-
Prozesses, der von den Diamanten produzierenden Ländern
Afrikas eingeleitet wurde,

der Auffassung, dass die Anwendung des Zertifikationssy-
stems des Kimberley-Prozesses dafür sorgen dürfte, dass Kon-
fliktdiamanten eine wesentlich geringere Rolle bei der Förde-
rung bewaffneter Konflikte spielen, und dazu beitragen dürfte,
den rechtmäßigen Handel zu schützen und die wirksame
Durchführung der einschlägigen Resolutionen über den Han-
del mit Konfliktdiamanten sicherzustellen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/56 vom 1. Dezem-
ber 2000, 56/263 vom 13. März 2002, 57/302 vom 15. April
2003, 58/290 vom 14. April 2004 und 59/144 vom 15. Dezem-
ber 2004, in denen sie dazu aufforderte, Vorschläge für ein ein-
faches, wirksames und pragmatisches internationales Zertifi-
kationssystem für Rohdiamanten auszuarbeiten und umzuset-
zen,

in diesem Zusammenhang begrüßend, dass das Zertifika-
tionssystem des Kimberley-Prozesses so angewandt wird, dass
es weder den rechtmäßigen Diamantenhandel behindert noch
die Regierungen oder die Industrie, insbesondere die kleineren
Produzenten, über Gebühr belastet noch die Entwicklung der
Diamantenindustrie behindert,

sowie den Beschluss bestimmter Länder und einer Organi-
sation der regionalen Wirtschaftsintegration begrüßend, das
Problem der Konfliktdiamanten durch die Teilnahme am Kim-
berley-Prozess und die Anwendung des Zertifikationssystems
des Kimberley-Prozesses anzugehen,

ferner den wichtigen Beitrag begrüßend, den die Diaman-
tenindustrie, insbesondere der Weltdiamantenrat, sowie die
Zivilgesellschaft zu den internationalen Anstrengungen zur
Beendigung des Handels mit Konfliktdiamanten leisten,

die vom Weltdiamantenrat angekündigten Initiativen zur
freiwilligen Selbstkontrolle der Diamantenindustrie begrü-
ßend und anerkennend, dass ein System freiwilliger Selbst-
kontrolle dazu beitragen wird, wie in der Erklärung von Inter-
laken vom 5. November 2002 über das Zertifikationssystem
des Kimberley-Prozesses für Rohdiamanten242 beschrieben,
die Wirksamkeit einzelstaatlicher interner Kontrollsysteme
für Rohdiamanten zu gewährleisten,

mit Anerkennung feststellend, dass die Beratungen im Rah-
men des Kimberley-Prozesses unter Mitwirkung aller Interes-
sengruppen, einschließlich der Diamanten produzierenden,
ausführenden und einführenden Staaten, der Diamantenindu-
strie und der Zivilgesellschaft, geführt wurden,

anerkennend, dass die Souveränität der Staaten voll zu
achten und die Grundsätze der Ausgewogenheit, des gegen-
seitigen Nutzens und des Konsenses einzuhalten sind,

in Anbetracht dessen, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft
getretene Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses nur
dann glaubhaft sein wird, wenn alle Teilnehmer über interne
Kontrollsysteme verfügen, mittels deren sie Konfliktdiaman-
ten innerhalb ihres Hoheitsgebiets aus der Kette der Produk-
tion, der Ausfuhr und der Einfuhr von Rohdiamanten entfer-
nen können, wobei zu berücksichtigen ist, dass unterschiedli-
che Produktionsmethoden und Handelsbräuche sowie Unter-
schiede bei den entsprechenden institutionellen Kontrollen
unter Umständen unterschiedliche Ansätze zur Erfüllung der
Mindestnormen erfordern,

1. bekräftigt ihre nachdrückliche und anhaltende Un-
terstützung für das Zertifikationssystem des Kimberley-Pro-
zesses241;

2. erkennt an, dass das Zertifikationssystem des Kim-
berley-Prozesses dazu beitragen kann, die wirksame Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu
gewährleisten, die Sanktionen gegen den Handel mit Konflikt-
diamanten vorsehen, und fordert die vollinhaltliche Durchfüh-
rung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung
des illegalen Handels mit Rohdiamanten, die eine konfliktför-
dernde Rolle spielen;

3. erkennt außerdem an, welchen wichtigen Beitrag die
internationalen Anstrengungen zur Bewältigung des Problems
der Konfliktdiamanten, namentlich das Zertifikationssystem
des Kimberley-Prozesses, zur Regelung der Konflikte in An-
gola, der Demokratischen Republik Kongo, Liberia und Sierra

241 Siehe A/57/489. 242 Ebd., Anlage 2.
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Leone geleistet haben und wie nützlich das Zertifikationssy-
stem als ein Mechanismus zur Verhütung künftiger Konflikte
ist;

4. betont, dass eine möglichst breite Beteiligung an dem
Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses von entschei-
dender Bedeutung ist und angeregt werden soll, und fordert al-
le Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich aktiv an dem Zerti-
fikationssystem zu beteiligen und den darin enthaltenen Ver-
pflichtungen nachzukommen;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von dem gemäß Resolution
59/144 vorgelegten Bericht des Vorsitzes des Kimberley-Pro-
zesses243 und beglückwünscht die an diesem Prozess beteilig-
ten Regierungen und die Vertreter der Organisationen der re-
gionalen Wirtschaftsintegration, der organisierten Diamanten-
industrie und der Zivilgesellschaft zu ihrem Beitrag zur Aus-
arbeitung und Anwendung des Zertifikationssystems des
Kimberley-Prozesses;

6. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Allgemeinen
Rates der Welthandelsorganisation vom 15. Mai 2003, eine
Ausnahmeregelung mit Wirkung vom 1. Januar 2003 bis
31. Dezember 2006 für die zur Anwendung des Zertifikations-
systems des Kimberley-Prozesses getroffenen Maßnahmen zu
gewähren244;

7. begrüßt, dass die vom 15. bis 17. November 2005 in
Moskau abgehaltene Plenartagung des Kimberley-Prozesses
eine Resolution zum Thema der unerlaubten Diamantenpro-
duktion in Côte d'Ivoire verabschiedete, in der verschiedene
Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Konflikt-
diamanten aus Côte d'Ivoire in den rechtmäßigen Handel fest-
gelegt werden, einschließlich einer in Zusammenarbeit mit
den Vereinten Nationen durchzuführenden detaillierten Be-
wertung des Volumens der in Côte d'Ivoire produzierten und
von dort ausgeführten Rohdiamanten, und befürwortet die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Kimberley-Prozess und den Ver-
einten Nationen, insbesondere der Operation der Vereinten
Nationen in Côte d'Ivoire; 

8. begrüßt außerdem, dass die Plenartagung des Kim-
berley-Prozesses eine Erklärung über die Verbesserung inter-
ner Kontrollen der Produktion alluvialer Diamanten verab-
schiedete, die Empfehlungen für wirksame interne Kontrollen
des Abbaus alluvialer Diamantlagerstätten enthält und poten-
ziellen Gebern nahe legt, Hilfe beim Kapazitätsaufbau zu ge-
währen, um die wirksame Anwendung des Zertifikationssy-
stems des Kimberley-Prozesses zu fördern;

9. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Beitrag,
den der Kimberley-Prozess und sein Vorsitz zur Arbeit des
Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 1521 (2003)
betreffend Liberia geleistet hat, einschließlich der Vorlage ei-
nes Berichts über die Ergebnisse der nach Liberia entsandten
Sachverständigenmission des Kimberley-Prozesses;

10. begrüßt die auf der Plenartagung des Kimberley-Pro-
zesses getroffene Vereinbarung über die Aufgabenstellung für
die dreijährliche Überprüfung des Zertifikationssystems des
Kimberley-Prozesses;

11. begrüßt außerdem die bedeutenden Fortschritte bei
der Anwendung des Mechanismus der gegenseitigen Überprü-
fung im Rahmen des Zertifikationssystems des Kimberley-
Prozesses und legt allen übrigen Teilnehmern nahe, freiwillig
Überprüfungsbesuche zu empfangen; 

12. begrüßt ferner die Fortschritte bei der Zusammen-
stellung und Unterbreitung statistischer Berichte über die Pro-
duktion von Rohdiamanten und den Handel damit und legt al-
len Teilnehmern des Kimberley-Prozesses nahe, die Daten-
qualität zu verbessern, um die wirksame Anwendung des Zer-
tifikationssystems des Kimberley-Prozesses zu gewährleisten;

13. nimmt mit höchster Anerkennung Kenntnis von dem
wichtigen Beitrag, den die Russische Föderation, die 2005 den
Vorsitz des Kimberley-Prozesses führte, zu den Bemühungen
um die Eindämmung des Handels mit Konfliktdiamanten lei-
stete, und begrüßt es, dass Botsuana und die Europäische
Union für 2006 den Vorsitz beziehungsweise den stellvertre-
tenden Vorsitz des Prozesses übernehmen;

14. ersucht den Vorsitz des Kimberley-Prozesses, der
Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung ei-
nen Bericht über die Umsetzung des Prozesses vorzulegen;

15. beschließt, den Punkt "Die konfliktfördernde Rolle
von Diamanten" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/221

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 23. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.44 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Ägypten, Angola, Bahamas,
Belgien, Benin, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Dänemark, Deutschland,
Dschibuti, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Gui-
nea, Indien, Irland, Italien, Kap Verde, Kenia, Lesotho, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Luxemburg, Mali, Monaco, Namibia, Niederlande, Niger, Nigeria,
Österreich, Portugal, Ruanda, Salomonen, Sambia, Schweden, Senegal, Sim-
babwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Togo, Tschad, Türkei, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka, Zentralafrikanische Republik.

60/221. 2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Ma-
laria in den Entwicklungsländern, insbesondere
in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass der Zeitraum 2001-2010 von
der Generalversammlung zur Dekade zur Zurückdrängung der
Malaria in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika,
erklärt wurde245 und dass die Bekämpfung von HIV/Aids, Ma-
laria, Tuberkulose und anderen Krankheiten in die internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele aufgenommen wurde, ein-

243 A/60/589 und Corr.1, Anlage.
244 Siehe World Trade Organization, Dokument WT/L/518. Verfügbar
unter http://docsonline.wto.org. 245 Siehe Resolution 55/284.
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